
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/9/19 1Ob148/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1973

Norm

ABGB §178 A

Rechtssatz

§ 178 ABGB ist ungeachtet des engeren Wortlautes in ausdehnender Auslegung dahin zu verstehen, daß auch ein

Mißbrauch des Erziehungsrechtes durch die Mutter unter diese Gesetzesstelle fällt. Wenn kein Elternteil zur Erziehung

geeignet ist, ist die Erziehungsgewalt einer dritten Person oder Stelle zu übertragen und das Kind auf einem

geeigneten Erziehungsplatz unterzubringen.
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